
 
      

 

Mitteilung an die Anleger von PostFinance Pension 
Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» 
 
mit den Teilvermögen: 

- ESG 25 Fund 
- ESG 50 Fund 
- ESG 75 Fund 
- ESG 100 Fund 

 

I. Anpassung des Fondsvertrags 

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank be-
absichtigen, den Fondsvertrag des vorgenannten Umbrella-Fonds unter Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zu ändern.  

Die nachfolgenden materiellen Änderungen erfolgen primär im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
AMAS Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbe-
zug vom 26. September 2022. Die Anleger werden hiermit über die nachfolgenden Änderung des 
Fondsvertrages informiert: 

 

1. Anlagepolitik (§ 8) 

Unter § 8 Ziff. 1 Bst. a) wird der Begriff "Titel" durch "Anlageinstrumente" ersetzt. 

 

§ 8 Ziff. 2 wird für die Teilvermögen 

 

- ESG 25 Fund 

- ESG 50 Fund 

- ESG 75 Fund 

 

wie folgt angepasst (Änderungen hervorgehoben): 

 

Aufgrund der Multi-Asset-Fondsstruktur (vgl. Ziff. 1.16 des Prospekts) können nachhaltige Zielfonds und 

-strategien eingesetzt werden, die eine der folgenden Nachhaltigkeitsansätze oder eine Kombination 

davon verwenden: Ausschlüsse (Negative Screening), Best-in-Class-Ansatz, ESG-Integration-An-

satz, Stewardship (Active Ownership), Stimmrechtsausübung (Voting), Engagement und An-

dere (Zielfonds und -strategien die von UBS Asset Management vom Vermögensverwalter als E-Tilting 

/ ESG-Tilting Fonds kategorisiert werden). Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien der Zielfonds 

finden Sie im Prospekt, Abschnitt 1.9.2 Anlageziel und Anlagepolitik der Teilvermögen. Weitere Infor-

mationen zu den Nachhaltigkeitsansätzen finden Sie im Prospekt, Abschnitt 1.9.1 Nachhaltigkeitskrite-

rien. Zur Umsetzung der Anlagepolitik der Teilvermögen wird durch eine geeignete Auswahl der Ziel-

fonds bei den einzelnen Teilvermögen ein Gesamtrisiko erzielt, das jeweils einem diversifizierten Anlage-

strategieportfolio entspricht. 

 

UBS Asset Management Der Vermögensverwalter kategorisiert diese Teilvermögen als "Sustainability 

Focus" Fonds. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen. 

 

Zum Zeitpunkt des Anlageentscheids investieren die Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Deri-
vate mind. 80% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen. 

 

 
  




  

 

§ 8 Ziff. 2 wird für das Teilvermögen 

 

- ESG 100 Fund 

 

wie folgt angepasst(Änderungen hervorgehoben): 

 

Aufgrund der Multi-Asset-Fondsstruktur (vgl. Ziff. 1.16 des Prospekts) können nachhaltige Zielfonds und 

-strategien eingesetzt werden, die eine der folgenden Nachhaltigkeitsansätze oder eine Kombination 

davon verwenden: Ausschlüsse (Negative Screening), Best-in-Class-Ansatz, ESG-Integration-An-

satz, Stewardship (Active Ownership), Stimmrechtsausübung (Voting), Engagement und An-

dere (Zielfonds und -strategien die von UBS Asset Management vom Vermögensverwalter als E-Tilting 

/ ESG-Tilting Fonds kategorisiert werden). Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien der Zielfonds 

finden Sie im Prospekt, Abschnitt 1.9.2 Anlageziel und Anlagepolitik der Teilvermögen. Weitere Infor-

mationen zu den Nachhaltigkeitsansätzen finden Sie im Prospekt, Abschnitt 1.9.1 Nachhaltigkeitskrite-

rien. Zur Umsetzung der Anlagepolitik der Teilvermögen wird durch eine geeignete Auswahl der Ziel-

fonds bei den einzelnen Teilvermögen ein Gesamtrisiko erzielt, das jeweils einem diversifizierten Anlage-

strategieportfolio entspricht. 

 

UBS Asset Management Der Vermögensverwalter kategorisiert diese Teilvermögen als "Sustainability 

Focus" Fonds. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen. 

 

Zum Zeitpunkt des Anlageentscheids investieren die Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Deri-
vate mind. 80% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen. 

 

2. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Vermögen der Teilvermögen (§ 19) 

Der Wortlaut von § 19 Ziff. 1 soll wie folgt angepasst werden (Änderungen hervorgehoben): 

 
Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und 
alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens, die 
Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt die Fondsleitung 
zulasten der Teilvermögen eine jährliche Pauschalkommission von monatlich max. 0.17% (2,00% p.a.) 
des Nettofondsvermögens der Teilvermögen in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung 
des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am 
Monatsende ausbezahlt wird (pauschale Verwaltungskommission inkl. Vertriebskommission). 

 

 

II. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen 

Zusätzlich wurden weitere, formelle Änderungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger 

nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden. 

 

 

III. Anpassung des Prospekts  

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. 

 

 

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanla-

gen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskon-

formität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a – g KKV 

aufgeführten Angaben beschränkt. Damit unterliegt die unter Ziff. II, 1. und Ziff. III aufgeführte Ände-

rung der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA. 

 

 

 

 




  

 
Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über 

die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) darauf hin, dass sie gegen die unter Ziff. II aufgeführten Fondsver-

tragsänderungen innert 30 Tagen nach der Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder dass sie unter Beachtung der 

vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können. 

 

Die Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag im Wortlaut sowie die letzten Halbjahres- 

und Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter www.ubs.com/fonds 

sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden. 

 

Basel und Zürich, 24. September 2024 

 

UBS Fund Management (Switzerland) AG 
Aeschenvorstadt 1 
CH-4002 Basel 

UBS Switzerland AG 
Bahnhofstrasse 45 
CH-8001 Zürich 

 


